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Vorzeitig Brieflich
gültig

Brieflich nicht
unterzeichnetUrnen

348 4672 77684

Total
eingegangen

5781 0

Antwortkuverts
ohne Stimm-

rechtsausweise

0

StimmrechtsausweiseStimmberechtigte

14072
Total davon Ausland-

schweizer EVoting
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A. Beschluss des Kantonsrates Gesetz über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz)
(Änderung vom 23. Februar 2009: Keine Neu- und Ausbauten von Pisten)

Leer Ungültig Ja

5463 104 3 5285 2512

Vorlage 1:

Stimmzettel

38.82
Nein

277371

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5392

Gültig

B. Gültige Teile des Gegenvorschlags von Stimmberechtigten

Leer Ungültig Ja

5387 329 0 4989 1893

Vorlage 1:

Stimmzettel

38.28
Nein

309669

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5318

Gültig

C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl der Beschluss
des Kantonsrates als auch die gültigen Teile des Gegenvorschlags von den
Stimmberechtigten angenommen werden?

Leer Ungültig A

5181 1014 28 4074 3046

Vorlage 1:

Stimmzettel

36.82
B

102865

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5116

Gültig

«Stau weg!» - Kantonale Volksinitiative zur Einreichung einer Standesinitiative - Für einen
effizienten und sicheren Verkehr im Kanton Zürich

Leer Ungültig Ja

5455 109 2 5273 2254

Vorlage 2:

Stimmzettel

38.76
Nein

301971

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5384

Gültig

Kantonale Volksinitiative «Für faire Ferien»

Leer Ungültig Ja

5475 102 0 5303 2046

Vorlage 3:

Stimmzettel

38.91
Nein

325770

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5405

Gültig
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Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Bleicherweg 5, Postfach, 8090 Zürich.
Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechts-
mittelverfahren bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.

Für das Wahlbüro:

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden geeichte Waagen eingesetzt.
Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

PräsidentIn:
SekretärIn/SchreiberIn:

1.Mitglied:
2.Mitglied:


